
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/4/12 11Os22/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1972

Norm

StGB §81 Z2 B1a

StVO §5 Abs1 B

Rechtssatz

Nach forensisch medizinischer Erfahrung bewirkt Alkoholgenuß gerade bei jugendlichen Fahrzeuglenkern, ebenso bei

Dunkelheit, aber auch beim Lenken eines einspurigen Fahrzeuges (ZVR 1967/153) und schließlich während der

Resorptionsphase eine verstärkte Leistungseinbuße.

Entscheidungstexte

11 Os 22/72
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